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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 
-· :···· ': 

··, .· .. · 

DES KANTONS SOLOTHURN 
. ...... 4:.~-~--- .... ___ : __ :_- . ···- ... 

... ___ ..... - .. 

VOM 
. ( .. . ~ ·: . 

25. Januar 1978 Nr~-461 

- ·.· ·:= :.:. 

Oer ... ,Rf!!gie:!L'ung·srat· stellt fest· ·und zieht in Erwägung: . . : ; . . ~ 

1. Die Einwohnergeme.inde Niedergösgen ~at ~ie Schutzzonenpläne 'tlür·· 

.. die Gryndwaseerfassungen "Düberten'' und '!Insel! 11, und die zug·a-

' höl'igen ·Sphützzongnregl:e~~:nte in }:i.el:'. :ze+.t.-v~m 2• Juni: .bi-s ·2.}'.:Juli 

.. ,1977 zur ··Eins;ibttt'-'öt'f.~:ntilc;h ~ufg~l~gt . .'. 0~ ·die. G~l.lndwasserstihutz
zone 11Düberterr'' volist~hdig '·~uf ... ~~~ ·· G13~i13te. ,d~f. ~r.n~Jncte Ober.:.. 
göegen liegt, erfolgte deren ··t\Gd.age ~~~h .Absprache und im Ein

verständnis mit der ~e~ei!!de Oor;~rgösgen ; aumh Hf der·.-'·Gii3~eindk' 
989t~5s9eii'. 

.··:. , .. :. :(:: ... :!,\ 

2, Mft :.S~h,~eibe-~; ·~om 29. Juni 1977 hat die Bürgetg~~meinde ob'~;rg·~;~gen 
als betroffene Landbesitzerin gegen die Schutzzone "Düberten" Ein

sprache erhoben. Sie befürchtE:J:t.~:f da-ss ... die Erstellung eines Holzer

hauses in der Zone II oder III nicht mehr möglich sei. Gleichzei-· 

t~g ford~;rte ~~e ~~9badenersatz'·.für allf§Ilige:· N·~rih:f~'ii~~ .. ~~pn in .. 

der Zone.III keine chemischen Pflanzenschut~mittel eing~~~~~t :~ 
, ·; '. r' . • . . . • • • • '. ·, f , \. '·, ::·:_Ir! . ~ (_. 

werden können. Die Einsprache wurde abgelehnt; sie wurde nicht 

weitergezogen. Andere Einsprachen wurden nicht eingerei.cht. A,!ll_,·. 

29. Novemb~r 19:77 ·genehmigte ·die· ·ausserotd~h-tl.i:~·he G~ine.indeve·~~ 
sa~~lung die S~ht.Jt,?zonenpl~ne und die SchtrtzZ'önenreglemente. Diese 

. . .. . . . ··~ .. 
liegen nun zur Genehmigung durch den Regierungsrat vor. 

3. ~~~.:-~~R~~n~~bieJ~ '.I;Jf:ldi dli;e':näf:lerei · Regleine~ti~~-3h9: d~~ . ~inz.ei~~~ ··.:·~:~;?!utz
zonen sind in Zusammenarbef't·mit dem Kantonsgeologen festgelegt 

worden. Die Schutzzonen I, II und III der Fassung "Insel" über""';'! .. 
. . ~ . : . . . :· : :· .. ·:j · .. L : . ; . . . 

dec~'?.Q. Tei+~- def? .. -~~rch_t-s':gültti;gen Bi:iugebiet'es. Da· in 'der S~hl.Jtzzone 

III '8a.~be~c>~fijl,"'~Un9ßfil'\:Uhd in- deh ... Sdhutizan·Em r' und II. ein Bauver-
' ...... ;. . . 

bot wirksam warden, müssen deren Abgrenzungen im Zonenplan nachge-

25307- 100000-1977 



- 2 -

tragen werden. Es sind daher folgende Anmerkungen in dem mit RRB 
Nr. 173 vom 13. Januar 1970 genehmigten Zonenplan "Inselplanung" 
einzutragen: 

Schutzzone III: "Baubeschränkung gernäss Art. 3 des Schutzzonen
reglementes". Schutzzonen I ünd II: "Bauverbot gernäss Art. 3 des 
Schutzzonenreglementes". Mit der Genehmigung des Schutzzonenplanes 
"Insel" wird der Zonenplan "Inselplanung" in den entsprechenden· 
Punkten abgeändert·. . ... :~ '-==--~::.:.:.·. __ ........ : . . . . . ... ··-· ....... : .• ~.:. : ... : . ..:..:_,;..~.:.;: .. -...... --~ 

4. Da ·C:tie: ·Geimei~da·'-Niedergösgen -~jJf:.·._:d~m · ·G"ei:iiate. ii~/ Gerr;~i~d~ ,pqer~ 
gösg~_n k~i~~ Prä-A'üngs't-~~-fi~J.-{\~~~~::\.lerd.sn. krar"t·-~§::::~5-~A~b~·~=~::l;.~iJ~·sser-

.. . ·. "'··· . 
rechtagesetz .die Grundwasserschutzzone ''Öü_b,~rt.en'i- -~'od das· zuge-

• :· .• ! ; ~ . .. • 

hi:f~~ge Reglement mit der Genehmigung Erlasse des Regierungsr.?tes ... :U ::·.; 
j~r ~ie Einwohnergemeinde Obergösgen. 
j .: ... : .• 

• :' I;.:.!·::~·,; ~:. · .. 
i~'hbrigen sind formell und materiell keine Bemerkungen a~~ubringe. 

GestUtzt auf Art. 30 des Eidg. Gewässerschutzgesetzes und § 35 

-rles Wasserrechtsgesetzes wird 

beschlossen: 

1. Dis S9hutzzonenpläne für die GrundwassetS~hGt~zonen "DUberten" 
in·Obergösgen und "Insel" in:Niedergös~~h ·sdWie die zud~höti~en 
Scfuutzzonenreglemente werden genehmigt. · : · · · 

•'!·. 

2. Der(::rechtsgültige. Zonenplan: "Inselplamingn ist mit ·einen( Hinweis 
auf.:denG~orliegenden .Plan und das zugehörig~ Regle~~nt:~u·v~r
sehen •. : 

3. Die Pläne und Reglemente treten .mit der Publikation des Genehmi
.gun9sbe.schl.usses im Amtsblatt in Kraf-t • 

. ::· . 

4 .• · D.ie, Einwohnergemeinde Niederg·ös:g.er.i ... wi·rd eingeladen, dem Bau ... oe
. par·tement ·je.. -5 Exemplars des ScMut2:zonenpl.f;lfleS, ··untersch-rieben 

...• ;: .• !. .:; ... -: ., · ..... ·~ 

) 
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und versehen mit dem Genehmigungsvermerk der Gemeinde (wovon 2 
Exemplare auf Leinwand aufgezogen) und der Schutzzonenreglemente 
zuzustellen. 

5. Die öffentlich-rechtlichen Eigentums- und Nutzungsbeschränkungen 
sind bei den betroffenen Liegenschaften in Anwendung von § 51 
Ziffer 5 des Wasserrechtsgesetzes im Grundbuch mit dem Vermerk: 
"Massnahmen zum Schutze des Grundwassers" anzumerken. Dieser Be
schluss gilt als Anmeldung zur Anmerkung im Grundbuch. 

Genehmigungsgebühr: Fr. 200.-- (Staatskanzlei Nr. 152 ) RE 

Der Staatsschreiber: 

Bau-Departement (4) HF/Bl 
Kant. Amt fijr !.!ass~r!.!i rt.scbtft (3) mit Akten *) 
Kant. Amt für Raumplanuns 2) *) 
~an€. Meliorationsamt 

) Kant. Tiefbauamt 
Kant. Finanzverwaltung 
Rechtsdienst Bau-Departement 
Ammanna]Lt der Einwohnergemeinde 5013 Niedergösgen, mit einem ge
.- nehmigten Plan und je einem genehmigten Reglement (RE) 
Ammannamt der Einwohnergemeinde 4653 Obergösgen (2) *)• 
Ämmannam~ der Bürgergemeinde 4653 Obergösgen (2) 
Amtschreiberei Olten-Gösgen~ 4600 Olten (betreffend Eintrag im Grund

buch gemMsä Art. 6 der ~Jemegte) *} 
Amtsblatt, Publikation von Ziffer 1 des Dispositivs 

*) Die Pläne werden später zugestellt 
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EINWOHNERGEMEINDE NIEDERGÖSGEN 

Grundwasserschutzzone beim Pumpwerk DUEBERTEN 

SCHUTZZONENREGLlli1ENT 

Im Sinne von Art. 30 des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer 

gegen Verunreinigung, von Art. 35 des kantonalen Gesetzes über die 

Rechte am Wasser und von Art. 12 des kantonalen Gesetzes über das 

Bauwesen wird für die im Schutzzonenplan Düberten 1 : 2000 vom 29A--i.1 

ausgeschiedene Grundwasserschutzzone folgendes Reglement als inte-

grierender Bestandteil des Planes erlassen: 

Art. l 

Allgemeinde Zweckbestimmung 

Die Schutzzone dient dem Zweck, das von der. Einwohnergemeinde Nieder 
. . 

gösgen im Pumpwerk Düberten geförderte Grundwasser so weit als möglic 
. ~ 

gegen alle schädigenden Einflüsse hygienischer, bakteriologischer un 

chemischer Art zu schützen. 

Art. 2 

Umfang 

Die Schutzzone ·ist aufg~und der-vorhandenen geologischen und hydrolo 

giseben Untersuchungsergebnisse in die nachstehenden, im Plan darge

stellten drei Teilzonen gegliedert worden: 

Art. 3 

I = fassungshereich (blau) 

II = Engere Schutzzone (senkrechte blaue Streifen) 

III = Weitere Schutzzone (unterbrochene blaue Umrandung 

Nutzungsbeschränkungen und Schutzmassnahmen 

Für die Nutzungsbeschränkungen_und Schutzmassnahmen gelten grund

sätzlich als integrierender Bestandteilt dieses Reglementes die 

"Richtlinien zur Ausscheidung von Grundwasserschutzgebieten und 

Grundwasserschutzzonen 11 Blatt 516 021/1968 des Institutes für Orts-, 

Regional- und Landesplanung an der ETH ·(ORL-Richtlinien), sowe~t 

nicht nachstehend ausdrücklich Abweichungen und Ausnahmen festgelegt 





beziehungsweise zugelassen sind. 

Die Nutzung und deren Beschränkung richtet sich in den einzelnen 

Teilzonen nach folgenden Grundsätzen:. 

l. Landwirtschaftliche Nutzung 

Zone I 

L. 

Die landwirtschaftliche Nutzung des Bodens ist stark eingeschränkt. 

Der Boden muss entweder eine zusammenhängende Grasdecke aufweisen 

oder er ist mit geeigneten Bäumen oder Sträuchern zu bepflanzen. Jeg

liche Verwendung natürlicher Dünger und Handelsdünger wie auch von 

Klärschlamm ist verboten. 

Zone II 

Die landwirtschaftliche Nutzung des Bodens ist teilweise eingeschränk· 

Grasbau, Weidegang und Ackerbau sind erlaubt. Gartenbau ist nur in 

Ausnahmefällen zulässig~ 

Sorgfältiges, der Aufnahmefähigkeit des Bodens und der Kulturen ent

sprechendes Ausbringen von Jauche, pEteurisiertem Klärschlamm und 

Handelsdünger ist erlaubt; pro Jauche- oder Klärschlammgabe jedoch 

nicht mehr als 30 m3/ha. Massgebend sind die Richtlinien der Eidg. 

landwirtschaftlichen Fachstellen (siehe Anhang). 

Die Jauche oder der pasteurisierte Klärschlamm ist gleichmässig zu 

verteilen. Verschlauebungen sind nicht gestattet. Ansammlungen von 

Jauche oder.Klärschlamm in Geländevertiefungen sind zu vermeiden. 

Der Boden darf während des Ausbringens weder gefroren, mit Schnee 

bedeckt noch wassergesättigt sein. Lanzendüngung und das Ausbrin

gen von nicht pasteurisiertem Klärschlamm, Kehrichtrohkompost oder 

Kehrichtfrischkompost ist verboten. 

Die Anwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln einschliesslich 

Phytohormonen hat gernäss Art. 2 der "Verordnung über den Verkehr mit 

landwirtschaftlichen Hilfsstoffen" (siehe Düngemittelbuch des Eidg. 

Volkswirtschaftsdepartementes) und dem "Nerkblatt über den Schutz 

des Wassers vor Schädlingsbekämpfungsmitteln" der Abteilung für 

Landwirtschaft, Bern, zu erfolgen (siehe Anhang). 

Zone III 

Eine normale Bewirtschaftung des Bodens als Wiesland und Ackerland 

ist zulässig. J~uche- und Miststockgruben, Jaucheleitungen und Grün

futtersilos sind periodisch auf ihre Dichtigkeit zu prüfen. Bei der 

Anwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln und Phytohormonen gel

ten die Vorschriften der Zone II. 





2. Bauliche Nutzung 

Zone I 

Für diese Zone sind alle baulichen Massnahrnen, die nicht der Was

serversorgung dienen, verboten. 

Zone II 

Für diese Zone gilt grundsätzlich ein Bauverbot gernäss ORL-Richt

linien. 

Zone III 

Standortgebundene Bauten und Arbeiten der Land- und Forstwirtschaft 

sind grundsätzlich unter Einhaltung nachstehender Einschränkungen 

gestattet. 

Die Lagerung von grundwassergefährdenden Stoffen, insbesondere von 

flüssigen Brenn- und Treibstoffen ist verboten. 

Die Errichtung von Mastbetrieben ist untersagt. 

Das Kant. Amt für Wasserwirtschaft prüft jedes Bauvorhaben in 

dieser Zone und erteilt eine allfällige Bewilligung mit den not

wendigen detaillierten Auflagen nur nach Anhörung der Wasserkorn

mission Niedergösgen. 

Art. 4 
Ausnahmen 

Ausnahmen von den vorstehenden Vorschriften können nach Anhörung 

der Wasserkommission Niedergösgen vorn Kant. Amt für Wasserwirt

schaft zugelassen werden. 

Art. 5 
Gültigkeitsdauer 

Der Plan und dieses Reglement gelten auf unbestimmte Zeit. 

Art. 6 

Grundbucheintrag 

Die vorstehend erwähnten öffentlich-rechtlichen Eigentums- und 

Nutzungsbeschränkungen sind bei den betroffenen Liegenschaften im 

Grundbuch wie folgt anzumerken: 

Nassnahmen ·zum Schutze des Grundwassers. 





) 

Art. 7 

Inkraftsetzung 

4. 

Der Schutzzonenplan und dieses Reglement treten nach Genehmigung 

durch den Regierungsrat des Kantons Solothurn mit der Publikation 

im Amtsblatt in Kraft. 

Genehmigt an der Gemeindeversammlung von Niedergösgen vom 

Der Gemeindeschreiber: 

0~~ 

Genehmigt vom Regierungsrat des Kantons Solothurn mit Beschluss 

Nr. 1/6>4 vom Z ~ .~· t f 

Der Staatsschreiber: 

22.11.76 AS 





5. 

ANHANG 

Verzeichnis der zur Zeit für das vorliegende Reglement massgebenden 

Richtlinien und Wegleitungen 

- Landwirtschaftliches Hilfsstoffbuch, Abschnitt Düngemittel, heraus· 

gegeben vom Eidg. Volkswirtschaftsdepartement, 26. }~i 1972 

- Düngungsrichtlinien für den Acker- und Futterbau, herausgegeben 

von den Eidg. Forschungsanstalten für Landwirtschaft (Separatdruck 

aus den "}1itteilungen für die Schweizerische Landwirtschaft" Nr. 2 

Jahrgang 20, 1972) 

Wegleitung zu einer umweltgerechten Anwendung von Düngemitteln, 

herausgegeben von den Eidg. landwirtschaftlichen Forschungsan

stalten, der Eidg. Anstalt für Wasserversorgung, _Abwasserreinigung 

und Gewässerschutz sowie dem Eidg. Amt für Umweltschutz (Separat

druck aus den "Mitteilungen für die Schweizerische Landwirtschaft 

Nr. 7, Jahrgang 22, 1974) 

Richtlinien für die Anwendung von Klärschlamm als Düngemittel in 

der Landwirtschaft, herausgegeben von den Eidg. Forschungsanstaltei 

der Eidg. Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Ge

wässerschutz und dem Eidg. Amt für Umweltschutz (Separatdruck aus 

den "Mitteilungen für die Schweizerische Landwirtschaft Nr. 7, Jahl 

gang 20, 1972) 

- Merkblatt über den Schutz des Wassers vor Schädlingsbekämpfungs~ · 

mitteln (Eidg. Amt für Umweltschutz, Abteilung für Landwirtschaft) 





EINWOHNERGEMEINDE NIEDERGÖSGEN 

Grundwasserschutzzone beim Pumpwerk nmEL 

SCHUTZZONENREGLEMENT 

Im Sinne von Art. 30 des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer 

gegen Verunreinigung, von Art. 35 des kantonalen Gesetzes über die 

Rechte am Wasser und von Art. 12 des kantonalen Gesetzes über das 

Bauwesen wird für die im Schutzzonenplan Insel l : 2000 vom 29.AA-?? 

ausgeschiedene Grundwasserschutzzone folgendes Reglement als inte

grierender Bestandteil des Planes erlassen: 

Art. l 

Allgemeinde Zweckbestimmung 

Die Schutzzone dient dem Zweck, das von der Einwohnergemeinde Nieder

gösgen im Pumpwerk Insel geförderte Grundwasser so weit als möglich 

gegen alle schädigenden Einflüsse hygienischer, bakteriologischer und 

chemischer Art zu schützen. 

Art. 2 

Umfang 

) Die Schutzzone ·ist aufgrund der vorhandenen geologischen und hydrolo

gischen Untersuchungsergebnisse in die nachstehenden, im Plan darge

stellten drei Teilzonen gegliedert worden: 

Art. 3 

I = Fassungsbereich (blau) 

II = Engere Schutzzone (senkrechte blaue Streifen) 

III = Weitere Schutzzone (unterbrochene blaue Umrandung 

Rutzungsbeschränkungen und Schutzmassnahmen 

Für di·e. Nutzungsbeschränkungen und Schutzmassnahmen gelten grund

sätzlich als integrierender Bestandteilt dieses Reglementes die 

"Richtlinien zur Ausscheidung von Grundwasserschutzgebieten und 

Grrmdwasserschutzzonen" Blatt 516 021/1968 des Institutes für Orts-, 

Regional- und Landesplanung an der ETH (ORL-Richtlinien), soweit 

nicht nachstehend ausdrücklich Abweichungen und Ausnahmen festgelegt 
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beziehungsweise zugelassen sind. 

Die Nutzung und deren Beschränkung richtet sich in den einzelnen 

Teilzonen nach folgenden Grundsätzen: 

1. Landwirtschaftliche Nutzung 

Zone I 

2. 

Die landwirtschaftliche Nutzung des Bodens is.t stark eingeschränkt. 

Der Boden muss entweder eine zusammenhängende Grasdecke aufv1eisen 

oder er ist mit geeigneten Bäumen oder Sträuchern zu bepflanzen. Jeg

liche Verwendung natürlicher Dünger und Handelsdünger wie auch von 

Klärschlamm ist verboten. 

Zone II 

Die landwirtschaftliche Nutzung des Bodens ist teilweise eingeschränk· 

Grasbau, Weidegang und Ackerbau sind erlaubt. Gartenbau ist nur in 

Ausnahmefällen zulässig. 

Sorgfältiges, der Aufnahmefähigkeit des Bodens und der Kulturen ent

sprechendes Ausbringen von Jauche, pBteurisiertem Klärschlamm und 

Handelsdünger ist erlaubt; pro Jauche- oder Klärschiammgabe jedoch 

nicht mehr als 30 m3/ha. Massgebend sind die Richtlinien .der Eidg. 

landwirtschaftlichen Fachstellen (siehe Anhang). 

Die Jauche oder der pasteurisierte Klärschlamm ist gleichmässig zu 

verteilen. Verschlauchungen sind nicht gestattet. Ansammlungen von 

Jauche oder Klärschlamm in Geländevertiefungen sind zu vermeiden. 

Der Boden darf während des Ausbringens weder gefroren, mit Schnee 

bedeckt noch wassergesättigt sein. Lanzendüngung und das Ausbrin

gen von nicht pasteurisiertem Klärschlamm, Kehrichtrohkompost oder 

Kehrichtfrischkompost ist verboten. 

Die Anwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln einschliesslich 

Phytohormonen hat gernäss Art. 2 der "Verordnung über den Verkehr mit 

landwirtschaftlichen Hilfsstoffen" (siehe Düngemittelbuch des Eidg. 

Volkswirtschaftsdepartementes) und dem "Nerkblatt über den Schutz 

des Wassers vor Schädlingsbekämpfungsmitteln" der Abteilung für 

Landwirtschaft, Bern, zu erfolgen (siehe Anhang). 

Zone III 

Eine normale Bewirtschaftung des Bodens als Wiesland und Ackerland 

ist zulässig. J~uche- und Miststockgruben, Jaucheleitungen und Grün

futtersilos sind periodisch auf ihre Dichtigkeit zu prüfen. Bei der 

Anwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln und Phytohormonen gel

ten die Vorschriften der Zone II. 





\ 

2. Bauliche Nutzung 

Zone I 

Für diese Zone sind alle baulichen Massnahmen, die nicht der Was

serversorgung dienen, verboten. 

Zone II 

). 

Für diese Zone gilt grundsätzlich ein Bauverhot gernäss ORL-Richt

linien. Sport- und Grünanlagen sind erlaubt, sofern sie sanitäre 

Einrichtungen besitzen, die sich ausserhalb der engeren Schutzzone 

befinden. 

Zone III 

Unter Einhaltung nachstehender Einschränkungen sind Bauten grund

sätzlich gestattet: 

2.1. Sämtliche Abwasserleitungen müssen periodisch auf ihre Dichtig

keit geprüft werden. 

2.2. Die Fundationen von Bauten und Kanalisationen dürfen nicht 

tiefer liegen als 4 m unter der natürlichen Terrainoberfläche, 

in keinem Fall aber tiefer als die im Schutzzonenplan mit Ni

veaulinien dargestellte Grenzfläche. 

Bei der Ausführung der mit dem Erdreich in Berührung kommenden 

Bauteile dürfen keine gewässergefährdenden Materialien verwendet 

werden. 

Baugruben sind mit sauberen und möglichst abdichtenden Boden

materialien einzufüllen. 

2.3. Strassen und Plätze, von denen Verschmutzes Wasser abliesst, 

sind an eine Kanalisation anzuschliessen. 

2.4. Für flüssige und feste Brenn- und Treibstoffe gelangen die 

nachfolgenden Bestimmungen zur Anwendung: 

2.4.1. Die Lagerung von flüssigen Brenn- und Treibstoffen ist au: 

das absolut notwendige Mass zu beschränken. Soweit zumut

bar sind an Stelle flüssiger Brennstoffe das Grundwasser 

nicht gefährdende Energieträger zu verwenden. 

2.4.2. Tankanlagen sind nur in Gebäudekellern (Ausführung gernäss 

technischen Tankvorschriften, Zone A) zugelassen. 

2.4.3. Einfüll- und Entlüftungsvorrichtungen für grundwasserge

fährdende Flüssigkeiten müssen innerhalb von Schutzbau

werken liegen. 





4. 

2.5. Nicht zulässig sind industrielle und gewerbliche Betriebe, welche 

grosse Mengen oder besonders gefährliche Arten flüssig~r oder 

fester grundwassergefährdender Stoffe verwenden oder erzeugen, 

oder durch deren Transport, Umschlag und Lagerung eine besondere 

Gefährdung des Grundwassers verursachen. Die Errichtung von Gross· 

zucht- und }mstbetrieben ist untersagt. 

Art. 4 

Das Kant. Amt für Wasserwirtschaft prüft .jedes Baugesuch für ge

werbliche und industrielle Betriebe in dieser Zone und erteilt 

eine allfällige Bewilligung mit den notwendigen detaillierten 

Auflagen für den Bau und Betrieb nach Anhörung der Wasserkom

mission Niedergösgen. Vorbehalten bleibt das Baubewilligungs

verfahren. 

\ Ausnahmen 

4.l.Ausnahmen von den vorstehenden Vorschriften können nach Anhörung 

der Wasserkommission Niedergasgen vom Kant. Amt für Wasserwirt

schaft zugelassen werden, wenn dadurch die für diese Zone ge

schaffenen Sicherheiten nicht grundsätzlich in :frage gestellt wer

den. 

4.2.Die durch die Schutzzonen I und II führende Inselstrasse ist im 

Bereich des Schutzgebietes mit einem Fahrverbot für Tankwagen zu 

versehen. 

Art. 5 

Gültigkeitsdauer 

Der Plan und dieses Reglement gelten auf unbestimmte Zeit. 

Art. 6 

Grundbucheintrag 

Die vorstehend erwähnten öffentlich-rechtlichen Eigentums- und 

Nutzungsbeschränkungen sind bei den betroffenen Liegenschaften im 

Grundbuch wie folgt anzumerken: 

1-'~assnahmen zum Schutze des Grundwassers. 

Art •. 7 

Inkraftsetzung 

Der Schutzzonenplan und dieses Reglement treten nach Genehmigung 

durch den Regierungsrat des Kantons Solothurn mit der Publikation 





5. 
im Amtsblatt in Kraft. 

Genehmigt an der Gemeindeversammlung von Niedergösgen vom 29.A~.~1 

Der Ammann: Der Gemeindeschreiber: 

M~Wt o.~ 

Genehmigt vom Regierungsrat des Kantons Solothurn mit Beschluss 

N r. lf L-1 vom 2 s /1 f J-

Der Staatsschreiber: 

19.11.76 AS 





6. 

ANHANG 

Verzeichnis der zur Zeit für das vorliegende Reglement rnassgebenden 

Richtlinien und Wegleitungen 

- Landwirtschaftliches Hilfsstoffbuch, Abschnitt Düngemittel, heraus

gegeben vom Eidg. Volkswirtschaftsdepartement, 26. }~i 1972 

- Düngungsrichtlinien für den Acker- und Futterbau, herausgegeben 

von den Eidg. Forschungsanstalten für Landwirtschaft (Separatdruck 

aus den "I-1itteilungen für die Schweizerische Landwirtschaft" Nr. 2, 

Jahrgang 20, 1972) 

- Wegleitung zu einer umweltgerechten Anwendung von Düngemitteln, 

herausgegeben von den Eidg. landwirtschaftlichen Forschungsan

stalten, der Eidg. Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung 

und Gewässerschutz sowie dem Eidg. Amt für Umweltschutz (Separat

druck aus den "Mitteilungen für die Schweizerische Landwirtschaft 

Nr. 7, Jahrgang 22, 1974) 

Richtlinien für die Anwendung von Klärschlamm als Düngemittel in 

der Landwirtschaft, herausgegeben von den Eidg. Forschungsanstalten 1 

der Eidg. Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Ge

wässerschutz und dem Eidg. Amt für Umweltschutz (Separatdruck aus 

den "Mitteilungen für die Schweizerische Landwirtschaft Nr. 7, Jahr-

) gang 20, 1972) 

- Herkblatt über den Schutz .des Wassers vor Schädlingsbekämpfungs

mitteln (Eidg. Amt für Umweltschutz, Abteilung für Landwirtschaft) 




